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 Veröffentlicht am 26.05.1994

Norm

StGB §33 Z5

Rechtssatz

Der Umstand, daß die Diebstähle gegen eine karitative Organisation gerichtet waren, ist erschwerend, war doch die

Tat gegen eine Organisation gerichtet, die den Täter vielfach unterstützte; darin liegt ein besonders verwer icher

Beweggrund im Sinne des § 33 Z 5 StGB.
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